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Zitat von CDL

Es gibt keinen Anspruch als Schule darauf bis Schwangerschaftswoche X über eine
bestehende Schwangerschaft informiert zu werden solange der Mutterschutz
rechtzeitig angekündigt wird.

Da möchte ich noch mal einhaken, denn auch das ist nicht korrekt. Auch vor dem
Mutterschutzbeginn muss das nicht angekündigt werden, nur gilt das MuSchG erst mit
Bekanntgabe, das einzige Recht, was der AG hat und was verpflichtend ist, ist die Mitteilung der
Geburt, weil das dann nicht mehr freiwillig ist.
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